
In einem Massengrab im
Burgenland werden 180
ungarisch-jüdische Opfer

des NS-Regimes vermutet.
Das Innenministerium und
die Isrealitische Kultusge-
meinde versuchen seit 1986
vergeblich, es zu suchen.

Im Oktober 2006 wurde
über Initiative des BMI die
Suche fortgesetzt – mit Gra-
bungen und dem Einsatz
von Suchhunden der Polizei
durch das Institut für Geo-
graphie in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Ur- und
Frühgeschichte, finanziert
vom Österreichischen Na-
tionalfonds. Alle von der
Suche betroffenen Areale
befinden sich auf Privat-
grundstücken. Der Eigentü-
mer erhielt in der Vergan-
genheit für bereits durchge-
führte Sondierungs- bzw.
Grabungsarbeiten auf seinen
Grundstücken vom BMI ei-
ne Entschädigung.

Die maßgeblichen Geset-
ze sehen keine Entschädi-
gung für als Kriegsgräber in
Anspruch genommene
Grundstücke vor. Im Zu-
sammenhang mit Grabungs-
arbeiten stellt sich daher in
erster Linie die Frage, ob
bei einem Fund des Massen-
grabs der Eigentümer des
Grundstücks verpflichtet ist,
an der Fundstelle (= ex lege
ein Kriegsgrab?) die Errich-
tung einer Grab- bzw. Ge-
denkstätte (ohne Kostener-
satz?) zu dulden.

Maßgebliche gesetzliche
Grundlagen sind:
• Das Bundesgesetz vom 7.
Juli 1948 über die Fürsorge
für Kriegsgräber aus dem
ersten und zweiten Welt-
krieg, BGBl. Nr. 175/1948
(KGFG 1):

§ 1. Die im Gebiete der
Republik Österreich befind-
lichen Kriegsgräber werden
dauernd erhalten. Die Sorge
für die würdige und gezie-
mende Erhaltung dieser
Gräber obliegt in Ergän-
zung einer Pflege von ande-
rer Seite dem Bund.

§ 2. (1) Der Eigentümer
eines Grundstückes, in dem
solche Gräber liegen, ist
verpflichtet, die Gräber
dauernd zu belassen, sie zu-
gänglich zu erhalten und al-
le Vorkehrungen zu dulden,
die der Instandhaltung der
Gräber dienen. 

(2) Diese Verpflichtung
ist eine öffentliche Last, die
allen öffentlichen und priva-
ten Rechten im Range vor-
geht und der Eintragung in
das Grundbuch nicht be-
darf.
• Das Bundesgesetz vom 7.
Juli 1948 über die Fürsorge
und den Schutz der Kriegs-
gräber und Kriegsdenkmäler
aus dem Zweiten Weltkrieg
für Angehörige der Alliier-
ten, Vereinten Nationen und
für die Opfer des Kampfes
um ein freies, demokrati-
sches Österreich und Opfer
politischer Verfolgung, BG-
Bl. Nr. 176/1948 (KGFG 2):

§ 1. (1) Die Gräber der
Angehörigen der alliierten
Armeen, der im Kampfe um
die Befreiung Österreichs
gefallenen Angehörigen der
Vereinten Nationen sowie
aller anderen im Kampfe

um ein freies, demokrati-
sches Österreich gefallenen
Opfer, die sich im Gebiete
der Republik Österreich be-
finden, werden dauernd er-
halten. Die Sorge für die
Erhaltung dieser Gräber
obliegt in Ergänzung einer
Pflege von anderer Seite
dem Bund.

(2) Den im Abs. (1) be-
zeichneten Gräbern sind
gleichzuhalten die Gräber
der Angehörigen der alliier-
ten Mächte, Vereinten Na-
tionen und der Opfer des
Kampfes um ein freies, de-
mokratisches Österreich
und der Opfer politischer
Verfolgung, welche als
Kriegsgefangene, als Zivil-
internierte, als Zwangsar-
beiter oder als Häftlinge in
Konzentrationslagern oder
Gefängnissen gestorben und
im Gebiete der Republik
Österreich beerdigt sind.

§ 2. (1) Der Eigentümer
eines Grundstückes, in dem
solche Gräber liegen, ist
verpflichtet, die Gräber
dauernd zu belassen, sie zu-
gänglich zu erhalten und al-
le Vorkehrungen zu dulden,
die der würdigen Instand-
haltung der Gräber dienen. 

(2) Diese Verpflichtung
ist eine öffentliche Last, die
allen öffentlichen und priva-
ten Rechten im Range vor-
geht und der Eintragung in
das Grundbuch nicht be-
darf.
• Art. 19 des Staatsvertrages
von Wien, BGBl. Nr.
152/1955:

Artikel 19.
Kriegsgräber und Denk-

mäler
1. Österreich verpflich-

tet sich, die auf österreichi-
schem Gebiet befindlichen

Gräber von Soldaten,
Kriegsgefangenen und
zwangsweise nach Öster-
reich gebrachten Staatsan-
gehörigen der Alliierten
Mächte und jener der ande-
ren Vereinten Nationen, die
sich mit Deutschland im
Kriegszustand befanden, zu
achten, zu schützen und zu
erhalten; desgleichen die
Gedenksteine und Embleme
dieser Gräber sowie Denk-
mäler, die dem militäri-
schen Ruhm der Armeen ge-
widmet sind, die auf öster-
reichischem Staatsgebiet
gegen Hitler-Deutschland
gekämpft haben.

Umfang der Verpflich-
tung der Republik. Im Lich-
te der eingangs dargelegten
Frage scheint es vor allem
wesentlich abzuklären,
wann und mit welchem In-
halt die sich aus den ge-
nannten Rechtsvorschriften
ergebenden Verpflichtungen
greifen.
• Gegenstand der Verpflich-
tung: Das KGFG 1 normiert
Verpflichtungen hinsichtlich
von Kriegsgräbern, die sich
auf dem Gebiet der Repu-
blik Österreich befinden,
ohne deutlich zu machen,
was unter Kriegsgräbern zu
verstehen ist. Das KGFG 2
spricht in der Überschrift
ebenfalls von Kriegsgrä-
bern, führt aber unter § 1
deutlich aus, welche Gräber
damit gemeint sind. 

Das Grab als jene Stätte,
an der die sterblichen Über-
reste eines Menschen depo-
niert werden1, bedarf für
sein Vorliegen keiner spezi-
ellen „Formerfordernisse“
um als Grab zu gelten2. Die
Ausgestaltung der Gräber
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Entschädigung bei Kriegsgrabsuche
Die Kriegsgräberfürsorge ist eine Verpflichtung des Bundes und der Grundeigentümer. Eine 

Entschädigungspflicht des Bundes gegenüber dem Grundeigentümer besteht grundsätzlich nicht. Das
gilt aber nicht bei einer erfolglosen Suche nach einem Kriegsgrab auf einem Privatgrundstück. 

Von Walter Grosinger*

*Bereichsstellvertreter
Mag. Walter Grosinger leitet
die Bereiche Legistik, Rechts-
und sonstige Verwaltungsange-
legenheiten sowie Sicherheits-
verwaltung in der Rechtssekti-
on des Bundesministeriums für
Inneres.



war seit jeher von der jewei-
ligen Kultur oder den mit
der Bestattung zusammen-
hängen Umständen abhän-
gig, wie etwa Massengräber
anlässlich von Seuchen.
Demnach ist ungeachtet der
äußeren Form von einem
Grab zu sprechen, wenn es
dazu dient, den Leichnam
eines Menschen aufzuneh-
men. Insoweit kann davon
ausgegangen werden, dass
alle Orte, an denen die
Leichname von Menschen,
die zu den in § 1 KGFG 1
und in § 1 KGFG 2 genann-
ten Personengruppen gehör-
ten, Kriegsgräber im Sinne
dieser Gesetze sind. 

Das Vorhandensein von
Grabsteinen oder ähnlichen
Merkmalen wird nicht ver-
langt, da wie aus dem Be-
richt des Verfassungsaus-
schusses3 hervorleuchtet, er
es als seine Ehrenpflicht
sah, allen genannten Perso-

nengruppen ein ehrendes
Andenken zu erhalten. Eine
Unterscheidung danach, ob
bestimmte äußere Erschei-
nungsformen der Gräber
vorhanden sind, könnte die-
sen Intentionen nicht ge-
recht werden und kann –
wie bereits dargelegt – aus
den Bestimmungen auch
nicht abgeleitet werden.

Ein ähnliches Ergebnis
wird für den Staatsvertrag
von Wien zu finden sein. 

Als vorläufiges Ergebnis
ist also festzuhalten, dass
die Verpflichtung auch dann
greift, wenn ein Grab noch
nicht als solches sofort er-
kennbar ist. Dieser Schluss-
folgerung wird auch nicht
entgegengehalten werden,
dass dies hinsichtlich der
Strafnorm des § 6 KGFG 24

bedenklich wäre, weil ein
Betroffener nicht wissen
kann, ob er etwa mit Gra-
bungsarbeiten eine ge-

schützte Grabstätte zerstört,
beschädigt oder entehrt und
dennoch mit relativ hoher
Strafe bedroht ist.5 Wenn
der Gesetzgeber für den für
die Strafbarkeit notwendi-
gen Beweggrund der Tat-
handlung verlangt, dass die-
se aus Gehässigkeit vorge-
nommen werden muss, kann
davon ausgegangen werden,
dass jegliche Form der
Fahrlässigkeit nicht genügt,
um den Tatbestand zu erfül-
len.
• Inhaltliche Ausgestaltung
der Verpflichtung: § 1
KGFG 1 und 2 unterschei-
den sich von der Wortwahl
zwar geringfügig, doch
scheint dies inhaltlich von
untergeordneter Bedeutung
zu sein. Das KGFG 1
spricht davon, dass die Sor-
ge für die würdige und ge-
ziemende Erhaltung dieser
Gräber dem Bund obliegt,
wogegen das KGFG 2 nur

die Sorge für die Erhaltung
nennt. Hier für die Gräber
der Alliierten, Vereinten
Nationen und für die Opfer
des Kampfes um ein freies,
demokratisches Österreich
und Opfer politischer Ver-
folgung ein weniger als eine
geziemende und würdige
Erhaltung anzunehmen,
würde wohl in Konflikt mit
dem Staatsvertrag von Wien
kommen, der hier von „zu
achten, zu schützen und zu
erhalten“ spricht. 

Die §§ 1 überantworten
es jeweils dem Bund, für die
Erhaltung Sorge zu tragen.
Die §§ 2 statuieren jeweils
die Verpflichtung der Grun-
deigentümer, alle Vorkeh-
rungen dulden zu müssen,
die der Instandhaltung der
Gräber dienen.6

Zwischen dieser Duldung
der Instandhaltung und der
in den §§ 1 genannten Er-
haltungspflicht besteht un-
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Vermutetes Massengrab mit 180 Opfern des nationalsozialistischen Regimes: Grabungsarbeiten im Burgenland.



zweifelhaft ein inhaltlicher
Zusammenhang. Mag man
unter „erhalten“ verstehen,
einen bestehenden oder vor-
gefundenen Zustand gleich
bleibend zu erhalten, so
deutet „Instandhaltung“ auf
ein Mehr hin. Es kann nur
etwas instand gehalten wer-
den, das instand gehalten ist
oder instand gesetzt worden
ist. Insoweit ist aus den Re-
gelungen der §§ 2 eine Prä-
zisierung der allgemeinen
Erhaltungspflicht der §§ 1
zu gewinnen. Dem Bund
obliegt es, nicht nur Kriegs-
gräber in einem vorgefunde-
nen Zustand zu erhalten,
sondern diese auch instand
zu setzen und dann instand
zu halten.

In diesem Sinne wird
man davon ausgehen müs-
sen, dass bei Vorliegen ent-
sprechender Hinweise in ei-
nem bestimmten Rahmen
die Verpflichtung umfasst
ist, solchen Hinweisen
nachzugehen und festzustel-
len, ob tatsächlich ein
Kriegsgrab vorhanden ist.
Eine Verpflichtung, die am
Vorliegen eines bestimmten
Umstandes anknüpft, um-
fasst bei entsprechenden
Hinweisen auch die Prü-
fung, ob ein verpflichtungs-
auslösender Umstand be-
steht. Kommt beispielsweise
einer Behörde die Verfol-
gung von Offizialdelikten
von Amts wegen zu, hat sie
Hinweisen nachzugehen, ob
sich die ihr obliegende Auf-
gabe der Strafverfolgung im
konkreten Fall stellt; sie
wird diesem Hinweis nach-
zugehen haben.

Dass solchen Maßnah-
men einigermaßen konkrete
Hinweise für das Vorhan-
densein eines Kriegsgrabes
zu Grunde liegen müssen,
um eine Suche zu rechtferti-
gen, ergibt sich allein im
Hinblick darauf, dass diese
mit (finanziellem) Aufwand
verbunden sind. Hier wer-
den schon die Grundsätze
der Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweck-

mäßigkeit jeglichen Verwal-
tungshandelns die Grenzen
vorgeben. Nur vage Vermu-
tungen oder unwahrscheinli-
che Informationen werden
weder die Verpflichtung zur
Suche noch deren Rechtfer-
tigung tragen.7

• Handlungsformen zur Er-
füllung der Verpflichtung:
Weiters stellt sich die Frage,
ob die sich für den Bund aus
den §§ 1 leg. cit. ergebende
Aufgabe mit hoheitlichen
oder privatwirtschaftlichen
Mitteln zu erfüllen ist.

Die Zuordnung der
Tätigkeit der Behörden zur
Hoheitsverwaltung oder zur
Privatwirtschaftsverwaltung
orientiert sich, folgt man
Winkler8, an der Kompe-
tenzverteilung im Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG).
Demnach handelte es sich in
den in den Art. 10 bis 15 ge-
nannten Angelegenheiten
um Hoheitsverwaltung. Die
Privatwirtschaftsverwaltung
fände ihre Grundlage allein
in Art. 17 B-VG. Die
Kriegsgräberfürsorge ist in
Gesetzgebung und Vollzie-
hung gemäß Art. 10 Abs. 1
Z 15 B-VG Aufgabe des
Bundes und daher würde es
sich bei der Betrachtung
Winklers um Hoheitsver-
waltung handeln. 

Demgegenüber stellt et-
wa die Judikatur des Verfas-
sungsgerichtshofs9 bei der
Unterscheidung zwischen
Hoheitsverwaltung und Pri-
vatwirtschaftsverwaltung
darauf ab, ob der Gesetzge-
ber den Verwaltungsträger
zur Erfüllung seiner Aufga-
be mit Zwangsbefugnissen
ausgestattet hat oder nicht.
Privatwirtschaftsverwaltung
wird dabei als jener Bereich
umschrieben, in dem der
Staat nicht als Träger seiner
hoheitlichen Befugnisse (d.
h. mit „Imperium“) auftritt,
sondern in dem er sich für
sein Handeln der Rechtsfor-
men bedient, die auch dem
Rechtsunterworfenen zur
Verfügung stehen. 

Dabei handelt es sich ei-
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nerseits um Rechtsgeschäfte
des Zivilrechts, andererseits
auch um Akte auf dem Ge-
biet des öffentlichen Rechts,
die auch von Rechtsunter-
worfenen gesetzt werden
können, wie z. B. der Be-
trieb eines Gewerbes oder
die Errichtung einer Stif-
tung.10 Die KGFGe sehen
für die Verwaltungsorgane
keine hoheitlichen Hand-
lungsformen (Verordnung,
Bescheid und Akte unmit-
telbarer verwaltungsbehörd-
licher Befehls- oder
Zwangsgewalt) für die Er-
füllung ihrer Aufgabe, Er-
haltung von Kriegsgräbern,
vor. Aus der Sicht des
VfGH und wohl auch für
Walter/Mayer würde es sich
hier demnach um Privat-
wirtschaftsverwaltung han-
deln.

Im Ergebnis, also bei der
Wahl der Handlungsform,
würde mitunter aber auch
Winkler zu Vergleichbarem
kommen; er anerkennt, dass
auch Hoheitsverwaltung mit
Handlungsformen der Pri-
vatwirtschaftsverwaltung er-
folgen kann, wenn es sich
um „schlichte Hoheitsver-
waltung“ handelt. Unter
schlichter Hoheitsverwal-
tung wird eine notwendige
akzessorische Verwaltungs-
tätigkeit11 zur Vollziehung
öffentlicher Aufgaben –
und deshalb nicht auf Ge-
winn gerichtet – verstan-
den.

Insbesondere im Hin-
blick auf die Judikatur des
VfGH wird man jedenfalls
davon ausgehen können,
dass die Aufgaben nach den
KGFGen mit Handlungsfor-
men des Privatrechts zu er-
füllen sind. 

Für die Wahrnehmung
der Aufgabe bedeutet dies
für die zuständige Behörde,
dass sie mit Mitteln des Pri-
vatrechts, also in erster Li-
nie durch Verträge soweit
sie nicht selbst dazu im
Stande ist, die notwendigen
Maßnahmen zu treffen hat,
um für die Erhaltung der

Kriegsgräber zu sorgen. 
Das Verhältnis zum

Grundeigentümer im Hin-
blick auf die Aufgabe und
die angezeigte Handlungs-
form wird für bestimmte
Duldungspflichten geson-
dert geregelt. Für das Auslö-
sen dieser Pflichten bedarf
es keiner eigenen Veranlas-
sungen durch die Behörde.
Ohne dass es eines eigenen
Verwaltungsaktes, etwa ei-
nes Bescheides, bedarf, tref-
fen den Grundeigentümer
unmittelbar auf Grund des
Gesetzes die in den jeweili-
gen §§ 2 genannten Pflich-
ten.

Umfang der Verpflich-
tung des Grundeigentümers
• Belassungsverpflichtung:
Der Grundeigentümer hat
die Gräber dauernd zu be-
lassen. Eine Verlegung der
Grabstätten kommt nur in
den in den §§ 3 genannten
Fällen in Betracht; ein
Rechtsanspruch des Grund-
eigentümers auf eine Weg-
verlegung wird daraus nicht
abgeleitet werden können.
Auch wenn die §§ 3 Abs. 1
das öffentliche Interesse nur
demonstrativ als Grund für
eine zulässige Verlegung
nennen, weist dies doch dar-
auf hin, dass es sich um ein
übergeordnetes Interesse
handeln wird müssen, das
über das Interesse eines
Grundeigentümers an der
ungestörten Besitzausübung
hinausgehen muss.
• Zugänglichkeit der Kriegs-
gräber: Des Weiteren hat
der Grundeigentümer die
Gräber zugänglich zu erhal-
ten. Dies bedeutet im Ge-
gensatz zu den anderen nur
eine Duldung beinhaltende
Verpflichtungen, dass er
hier erforderlichen Falls zu
aktivem Handeln angehalten
sein kann, wenn es die Um-
stände notwendig machen. 
• Duldung von Erhaltungs-
vorkehrungen: Schließlich
hat er alle Vorkehrungen zu
dulden, die der würdigen In-
standhaltung dienen. Gegen
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Maßnahmen, die diesem
Ziel dienen, kann er nicht
erfolgreich einwenden, dass
dies seinem Eigentumsrecht
widerspricht. Diese Ver-
pflichtungen sind eine öf-
fentliche Last, die ohne An-
spruch auf Entschädigung
von einem Grundeigentü-
mer zu tragen ist12.

Wie dargelegt, umfasst
die den Bund treffende Sor-
ge für die Erhaltung unter
bestimmten Umständen
auch die Feststellung, ob ein
Kriegsgrab vorliegt. Dazu
ist es auch notwendig, Maß-
nahmen auf Grundstücken
zu setzen, die in das Recht
auf ungestörten Besitz des
Eigentümers eingreifen. 

Wird Instandhaltung im
oben dargestellten Sinn ver-
standen, hat der Grundei-
gentümer bei Vorliegen ent-
sprechender Hinweise auch
die Feststellung, ob ein
Kriegsgrab auf seinem
Grund liegt, zu dulden. Da
das Gesetz die ersatzlose
Duldungspflicht aber deut-
lich auf Instandhaltung
(einschließlich Instandset-
zung) begrenzt, scheint es
zweifelhaft, ob diese ersatz-
lose Duldungspflicht auch
dann Platz greift, wenn die
Suche erfolglos verläuft.

Die Überprüfung durch den
Bund, ob eine Verpflichtung
nach den §§ 1 leg. cit. vor-
liegt, mag zwar dem Gesetz
entnehmbar sein, doch
scheint die ersatzlose Dul-
dungspflicht eines Grundei-
gentümers bei erfolglosen
Suchen den gesetzlichen
Rahmen zu sprengen. In-
standhaltung wird zwar die
Instandsetzung mitumfassen
und daher auch eine erfolg-
reiche Suche ohne Entschä-
digungsanspruch abdecken,
doch werden erfolglose
Auffindungsmaßnahmen
nicht mehr darunter subsu-
miert werden können. 

Die hier normierte Ver-
pflichtung, ohne Ersatz Ein-
griffe in das Eigentumsrecht
zulassen zu müssen, wird al-
lein vor dem Hintergrund
des verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Rechts auf
ungestörtes Eigentum, re-
striktiv auszulegen sein. In-
standhaltung oder auch In-
standsetzung stellen not-
wendigerweise darauf ab,
dass es etwas gibt, das in-
stand gesetzt oder instand
gehalten werden kann. Eben
dies liegt bei einer erfolglo-
sen Suche nicht vor. Inso-
weit wird eine erfolglose
Suche von der ersatzlosen

Duldungspflicht des Grund-
eigentümers nicht mehr um-
fasst sein. 

Ein sinnvolles Nebenein-
ander der Verpflichtung des
Bundes, unter bestimmten
Umständen auch eine Nach-
suche anstellen zu müssen,
die – wie einer Suche
immanent – auch erfolglos
sein kann, und der dem Ge-
setz nicht entnehmbaren
Verpflichtung, diese erfolg-
losen Maßnahmen ersatzlos
über sich ergehen lassen zu
müssen, wird nur dadurch
gewonnen werden können,
dass in diesen Fällen seitens
des Bundes mit entspre-
chenden Entschädigungen
für den Eingriff in das Recht
auf ungestörten Besitz vor-
gegangen wird. 

Zusammenfassung. Die
Verpflichtung des Bundes,
für die Erhaltung von
Kriegsgräbern zu sorgen,
umfasst nicht nur die In-
standhaltung, sondern auch
eine allenfalls notwendige
Instandsetzung genauso wie
Verifizierungsmaßnahmen,
wenn entsprechende Hin-
weise auf das Vorhanden-
sein von Kriegsgräbern vor-
liegen. Die Verpflichtung
des Grundeigentümers, not-

wendige Vorkehrungen zur
Instandhaltung zu dulden,
beinhaltet auch die Ver-
pflichtung, Instandsetzungs-
maßnahmen und, bei kon-
kreten Anhaltspunkten für
das Vorhandensein eines
Kriegsgrabes, die Suche da-
nach zuzulassen. Diese
Inanspruchnahme kann aber
nicht so weit gehen, dass
auch erfolglose Suchmaß-
nahmen auf seinem Grund-
stück ohne Entschädigung
vorgenommen werden dür-
fen.

1 Vgl. http:/de.wikipedia.org/
wiki/Grab (29. Nov. 2006); Du-
den, Das Herkunftswörterbuch 3.
Aufl. (2001): „zur Leichenbestat-
tung dienende Grube“

2 In diesem Sinne ist wohl
auch das Gutachten des Bundes-
kanzleramtes-Verfassungsdienst
vom 21. September 1989, Zl.
603.388/1-V/5/89, zu verstehen:
„….lässt sich nach Auffassung des
BKA-VD die Ansicht vertreten,
dass die beiden eingangs genann-
ten Bundesgesetze als Grundlage
auch für eine Suche nach Kriegs-
gräbern herangezogen werden
kann. Eine Erhaltung von Kriegs-
gräbern wird nämlich die klare
Festlegung der entsprechenden
Grabstätten voraussetzen.“

3 673 BlgNr. 5.GP
4 § 6 Kriegsopferfürsorgege-

setz 2: „§ 6. (1) Wer aus politi-
scher Gehässigkeit die Grabstät-
ten einer der in § 1 bezeichneten
Person zerstört, beschädigt oder
verunehrt oder sich an dem
Leinam oder der Sche des Toten
vergreift, macht sich eines Verbre-
chens schuldig und wird, sofern
die Tat nicht eine schwerer ver-
pönte strafbare Handlung dar-
stellt, mit schwerem Kerker von ei-
nem bis zu fünf Jahren bestraft.

5 Diese Regelung wird dem §
190 StGB als lex specialis vorge-
hen.

6 Nur am Rande sei hier ange-
merkt, dass der Gesetzgeber im
Kriegsopferfürsorgegesetz 2 von
der würdigen Instandhaltung
spricht. In den §§ 1 verwendet er
die würdige Erhaltung im Kriegs-
opferfürsorgegesetz 1.

7 In diesem Sinne auch das zi-
tierte Gutachten des Bundeskanz-
leramts-Verfassungsdienst.

8 Winkler, Die Zuständigkeit
des Bundesministeriums für Lan-
desverteidigung zur Verwaltung
von Liegenschaften, JBl. 1996,
613.

9 Vgl. VfSlg 3262/1957,
6084/1969.

10 So Walter/Mayer, Bundes-
verfassungsrecht9 (2000) Rz 560.

11 Fraglich könnte hier allen-
falls sein, zu welcher hoheitlichen
Tätigkeit diese akzessorisch sein
könnte.

12 VwGH 5. Februar 1954, Zl.
475/53-2
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Einsatz eines Leichensuchhundes bei der Suche nach dem Massengrab im Burgenland.


